
 
 

Protokollauszug 
aus der 

3. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 25.09.2024 

 
öffentlich 
Top 9.37 Leerstand im städtischen Wohnungsbestand 

24/SVV/0905 
an Gremium überwiesen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird – auch in seiner Funktion als Gesellschaftervertreter in der städti-
schen Wohnungsgesellschaft Pro Potsdam – beauftragt, dafür zu sorgen, dass künftig städtische 
Wohnungen nicht länger als drei Monate leerstehen.  
 
In begründeten Einzelfällen kann der Oberbürgermeister nach Zustimmung des Hauptausschus-
ses eine längere Leerstandsdauer genehmigen. 
 
Wohnungen in Gebäuden, die abgerissen oder umfassend saniert werden sollen, sind bis dahin 
mit befristeten Mietverträgen zu vermieten. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung ist im Januar 2025 über die eingeleiteten Maßnahmen und 
den erreichten Sachstand zu informieren. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung:  
Ablehnung:  
Stimmenthaltung:  

 
 


